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Dieser Anhang ist integrierender Bestandteil der Statuten des TSV Heitenried. 

 

Mitgliederbeiträge 

Die ordentliche Generalversammlung vom 11. Januar 2019 hat die Mitgliederbeiträge wie 

folgt angepasst: 

• Aktivmitglieder    Fr.   70.- / Jahr 

• Pilates / Power Toning   Fr. 100.- / Jahr 

• Passivmitglieder    Fr.   50.- / Jahr 

• Ehrenmitglieder    Beitragsfrei 

• Supporterinnen / Supporter   Fr. 100.- / Jahr 

• Kinder & Jugendliche    Fr.   60.- / Jahr 

• Gönnerinnen / Gönner   Fr.   30.- / Jahr 

Diese Mitgliederbeiträge behalten ihre Geltung, bis die GV neue Ansätze festlegt. 

Leiter- und Vorstandsentschädigung 

Die Leiterentschädigung wird je nach Ausbildung oder Erfahrung (gemäss Reglement) 

abgestuft: 

• Hauptleiter/in     Fr. 15.- / Std. 

• Hilfsleiter/in     Fr. 10.- / Std. 

• Leiter/in Pilates / Power Toning  Fr. 25.- / Std. 

Leiter/innen sind für die Dauer ihrer Leitertätigkeit vom Mitgliederbeitrag befreit. 

Ausgebildete Jugend+Sport-Leiter/innen erhalten gemässe Beschluss des Vorstands einen 

Anteil an den jährlichen, dank ihnen vereinnahmten Jugend+Sport-Kursbeiträgen. 

Die Vorstandsentschädigung wird pro innegehaltenem Ressort an das jeweilige 

Vorstandsmitglied ausbezahlt. Die Ressorts werden wie folgt entschädigt: 

• Präsident/in     Fr. 25.- / Woche 

• Finanzen     Fr. 25.- / Woche 

• Administration    Fr. 25.- / Woche 

• Technische Leitung Damen   Fr. 25.- / Woche 

• Technische Leitung Herren   Fr. 25.- / Woche 

• Technische Leitung Jugendsport  Fr. 25.- / Woche 

• Kommunikation    Fr. 25.- / Woche 

• Anlässe     Fr. 25.- / Woche 

Der jährliche Entschädigungsbeitrag beläuft sich pro Ressort auf Fr. 1300.-. Die 

Entschädigung wird in zwei Zahlungen (Juni/Dezember) ausbezahlt. 

Die ordentliche Generalversammlung vom 16. Januar 2026 hat die Vorstandsentschädigung 

und ihre Auszahlung gutgeheissen. 
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Die Vorstandsmitglieder sind während ihrer Amtsdauer vom Mitgliederbeitrag befreit. 

Finanzkompetenz 

Die ausserordentliche Generalversammlung vom 27. Mai 2009 hat die Finanzkompetenz des 

Vorstands (gemäss Art. 25 dieser Statuten) auf Fr. 1500.- festgelegt. 

 

Der Präsident      Der Vizepräsident 

        

 

Sven Hostettler     Alain Fasel 


